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Modul Sachverhalt

Leistungsschlüssel 99090011001000, 99090011001000

Leistungsbezeichnung I Walderzeugnisse: Gewerbliches Sammeln - Erlaubnis

Leistungsbezeichnung II

Typisierung 2/3 - Bund: Regelung (2 oder 3), Land/Kommune:
Vollzug

Quellredaktion Schleswig-Holstein

Freigabestatus Katalog unbestimmter Freigabestatus

Freigabestatus Bibliothek unbestimmter Freigabestatus

Begriffe im Kontext Kräuter sammeln, Pilze sammeln, Beeren sammeln

Leistungstyp Leistungsobjekt mit Verrichtung

Leistungsgruppierung Naturschutz (090)

Verrichtungskennung Erteilung (001)

SDG-Informationsbereich Erlangung von Lizenzen, Genehmigungen oder
Zulassungen im Hinblick auf die Gründung und
Führung eines Unternehmens

Lagen Portalverbund Anmeldepflichten (2010100), Erlaubnisse und
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Genehmigungen (2010400), Tier-, Pflanzen- und
Naturschutz (2130200)

Einheitlicher
Ansprechpartner

Nein

Fachlich freigegeben am

Fachlich freigegen durch

Handlungsgrundlage https://www.gesetze-im-internet.de/bnatschg_2009/__3
9.html

Teaser Wer wild lebende Pflanzen, zum Beispiel Pilze,
gewerbsmäßig sammeln oder verarbeiten möchte,
benötigt eine Erlaubnis.

Volltext Wenn Sie wild lebende Pflanzen – zum Beispiel im
Wald, wie Pilze, Beeren und Kräuter, gewerbsmäßig
sammeln oder verarbeiten möchten, benötigen Sie
eine Erlaubnis des jeweiligen Grundstückseigentümers.
Handelt es sich dabei um besonders geschützte
Pflanzen im Sinne des Naturschutzrechts, benötigen
Sie zudem eine Ausnahmegenehmigung durch die
zuständige Stelle.

Privatrechtliches Eigentum und die Vorschriften des
öffentlichen Rechts müssen dabei eingehalten werden.

Erforderliche Unterlagen

Voraussetzungen

Kosten Verwaltungsgebühr: 30€ - 1.000€
Es fallen Gebühren zwischen 30,00 und 1000 Euro
gemäß der Landesverordnung über
Verwaltungsgebühren an. Genaue Informationen
hierzu erteilt die zuständige Stelle.

Verfahrensablauf

Bearbeitungsdauer

Frist Keine

weiterführende
Informationen
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Hinweise Gemäß Bundesnaturschutzgesetz hat die Entnahme
pfleglich zu erfolgen. Sie darf den Bestand der
betreffenden Art vor Ort nicht gefährden und den
Naturhaushalt nicht erheblich beeinträchtigen.

Rechtsbehelf

Kurztext

Ansprechpunkt • Grundstückseigentümer oder
Grundstückseigentümerin und
  • Landesamt für Landwirtschaft und nachhaltige
Landentwicklung

  • Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und
Meeresschutz, wenn es sich um Pflanzen im
Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer
handelt.

Zuständige Stelle

Formulare

Ursprungsportal Forest products: Commercial collection - Permit,
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